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Urlaubszeit – Reisezeit

Ist Ihr Reisepass 
oder Personalaus-
weis noch gültig?
Keine „Notpässe“  
nach Dienstschluss

Nach den Ferien ist vor den Ferien. Der nächste Ur-
laub kommt bestimmt. Für den Start in einen erhol-
samen Urlaub im Ausland ist ein gültiger Reisepass 
oder Personalausweis unerlässlich. 

Deshalb ist zu beachten, dass die Herstellung von 
neuen Personalausweisen und Reisepässen durch die 
Bundesdruckerei in Berlin zeitaufwendig ist. Zwischen 
der Antragstellung und Aushändigung können bis zu 
vier Wochen vergehen. Im Hinblick auf die Sommer-
ferienzeit empfehlen wir, Reisepässe und Personalaus-
weise jetzt auf Gültigkeit zu prüfen.

Biometrietaugliches Lichtbild erforderlich!
Anträge auf Ausstellung von Reisepässen, Kinderreise-
pässen und Personalausweisen können Sie beim Bür-
germeisteramt, Rathaus, Melde- und Passamt, Zimmer 
1.7 stellen. Antragsteller müssen persönlich vorbeikom-
men, da bei der Antragstellung eine Unterschrift zu 
leisten ist. Dabei sind folgende Unterlagen vorzulegen:

•	der bisherige Personalausweis, Reisepass oder Kinder- 
reisepass, 

•	Geburtsurkunde und ein biometrietaugliches Passfoto.

Die Anforderungen an ein biometrietaugliches Lichtbild 
sind den Passfotos herstellenden Betrieben (Fotostu-
dios etc.) bekannt. 
Noch nicht abgelaufene Kinderreisepässe können mit 
einem biometrietauglichen Passfoto bis zum 12. Le-
bensjahr verlängert werden. 

Keine Verlängerungen
Abgelaufene Personalausweise, Reisepässe und Kinder- 
ausweise können nicht verlängert werden!

Expresspässe 
In dringenden Fällen kann ein vorläufiger Personalaus-
weis (gültig 3 Monate), ein vorläufiger Reisepass (gül-
tig 1 Jahr) oder ein Expresspass (Antragstellung er-
folgt über Bundesdruckerei Berlin) ausgestellt werden.
Für die Antragstellung ist ebenfalls ein biometrietaug-
liches Passfoto erforderlich.

Aufhebung des  
Grundbuchamts Dettenhausen

Einrichtung einer Grundbucheinsichtsstelle 
beim Bürgermeisteramt

Mit der bereits im Jahre 2008 von der damaligen 
Landesregierung auf den Weg gebrachten Neuord-
nung des Grundbuchwesens in Baden-Württemberg 
wird nun auch das Grundbuchamt Dettenhausen beim 
Notariat Tübingen-Lustnau zum 24.04.2017 aufgeho-
ben. Letztmals ist das Grundbuchamt Dettenhausen 
am 21.04.2017 geöffnet. 

Ab dem 24.04.2017 wird das Grundbuchamt zentral 
beim Amtsgericht Böblingen geführt. Aus Gründen 
der Überleitung sind bis zum Eingliederungsstichtag 
24.04.2017 keine Grundbucheintragungen möglich. 

Das Notariat in Tübingen-Lustnau mit den Funktionen 
(Beurkundung, Betreuung- und Nachlassgericht) bleibt 
bis Ende 2017 bestehen.

Eröffnung einer Grundbucheinsichtsstelle – 
Serviceangebot beim Bürgermeisteramt
Damit Dettenhäuser Bürgerinnen und Bürger nicht zu 
dem ab 24.04.2017 für Dettenhausen zuständigen 
Amtsgericht nach Böblingen fahren müssen, hat die 
Gemeinde beim bisherigen Grundbuchamt beim Bür-
germeisteramt (Zimmer 2.2.), Tel. 12620 eine Grund-
bucheinsichtsstelle eingerichtet. Diese nimmt am Mon-
tag, 24.04.2017 ihre Tätigkeit auf.

Bei der Grundbucheinsichtsstelle erhalten Bürgerin-
nen und Bürger Auskunft und Einsichtnahme in das 
Grundbuch. Zudem können beglaubigte und unbe-
glaubigte Grundbuchabschriften erteilt werden. 

Die Einsichtnahme in das Grundbuch und ein Aus-
zug müssen beantragt und dabei das berechtig-
te Interesse glaubhaft dargelegt werden. Dies kann 
persönlich oder schriftlich geschehen. Das Antrags-
formular finden Sie auf www.dettenhausen.de unter 
der Rubrik Formulare – Grundbucheinsicht/Grund-
buchauszug.

Die Einsichtnahmen in das Grundbuch sind gebühren-
frei, für einfache (unbeglaubigte) Grundbuchauszüge 
sind 10 Euro sowie für amtliche (beglaubigte) Grund-
buchauszüge 20 Euro an Gebühren zu entrichten. 

Fortsetzung auf Seite 2
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Gemeinderatssitzung
Einladung zu der am Dienstag, 25.04.2017, 
19:00 Uhr, im Rathaus, Sitzungssaal, 
stattfindenden Sitzung des Gemeinderates

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

1. Einwohnerfragestunde

2. Bekanntgabe der in der letzten nichtöffentlichen 
Sitzung gefassten Beschlüsse

3. Sanierung des Freibades
- Vergabe der Sanierungsarbeiten  
- Landschaftsbauarbeiten  
- Schwimmbadauskleidung mit Beckenfolie  
- Kinderbecken aus Edelstahl  
- Badewassertechnik

4. Bauantrag für die Sanierung des Freibades
-  Um-/Anbau Technikgebäude und Neubau  
Kinderplanschbecken

5. Bebauungsplanverfahren Lehräcker/Kirchstraße
-  Behandlung der Stellungnahmen  
und Satzungsbeschluss

6. Feststellung der Jahresrechnung der Gemeinde 
Dettenhausen für das Haushaltsjahr 2016

7. Annahme von Spenden (1. Quartal 2017)

8. Bauantrag für die Erstellung eines Zweifamilien-
wohnhauses mit 6 Garagenplätzen auf dem Grund-
stück Flurstück Nr. 2868/3, Birkenwaldstraße 8

9. Mitteilungen der Verwaltung

10. Anfragen durch die Gemeinderäte

Thomas Engesser
Bürgermeister

Erläuterungen zur Tagesordnung

TOP 3
Für die nach der diesjährigen Badesaison geplante Sa-
nierung des Freibades stehen nach den Ausschreibun-
gen der Gewerke die Auftragsvergaben an.

TOP 5 
Parallel zur öffentlichen Auslegung des Bebauungspla-
nentwurfes hatten die Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange Stellungnahme zu dem Entwurf zu 
nehmen. Nach der Behandlung der eingegangenen Stel-
lungnahmen kann der Bebauungsplan als Satzung be-
schlossen werden.

TOP 6
Die Jahresrechnung der Gemeinde Dettenhausen für 
das Haushaltsjahr 2016 wurde von der Finanzverwal-
tung zeitnah abgeschlossen und soll vom Gemeinderat 
festgestellt werden. Die dazugehörigen Jahresabschlüsse 
unserer beiden Eigenbetriebe wurden bereits im März 
2017 beschlossen. 

TOP 7
Der Gemeinderat beschließt über die Annahme der im 
1. Quartal 2017 eingegangenen Spenden.

Fortsetzung von Seite 1

Ist Ihr Reisepass oder Personalausweis noch gültig?

Keine „Notpässe“ 
Für die ganz Vergesslichen: Die Mitarbeiterinnen des 
Passamtes sind angewiesen, nach Dienstschluss oder 
am Wochenende keine „Notpässe“ auszustellen. Für so-
genannte Notfälle gibt es nur das Grenzübertrittsdoku-
ment beim Bundesgrenzschutz. 

Gebühren
Die Gebühren werden bei der Antragstellung erhoben.

Ausstellung eines Reisepasses für Personen, 
die das 24. Lebensjahr vollendet haben € 60,00

Ausstellung eines Reisepasses für Personen, 
die das 24. Lebensjahr noch nicht vollendet haben € 37,50

Ausstellung eines vorläufigen Reisepasses € 26,00

Ausstellung eines Expresspasses: über 24 Jahre € 92,00

Ausstellung eines Expresspasses unter 24 Jahre € 69,50

Ausstellung eines Kinderreisepasses € 13,00

Änderung bzw. Verlängerung eines Kinderreise-
passes €  6,00

Ausstellung eines Personalausweises € 28,80

Ausstellung eines Personalausweises an Personen, 
die das 24. Lebensjahr noch nicht vollendet haben € 22,80

Ausstellung eines vorläufigen Personalausweises € 10,00

Sollten Sie noch Fragen zu Reisepässen oder Personal-
ausweisen haben, stehen Ihnen dafür die Sachbearbei-
terinnen unseres Meldeamt- und Passamtes gerne unter 
der Tel. Nr. 126-36 oder 126-35 zur Verfügung.

Standesamt nächste Woche  
geschlossen
Notdienst eingerichtet

Wegen einer Fortbildungsveranstaltung für die Stan-
desbeamten ist das Standesamt nächste Woche von 
Dienstag, 25.04.2017 bis Donnerstag, 27.04.2017 
geschlossen. Für Notfälle (Anzeige eines Sterbefalls) 
ist ein Notdienst eingerichtet, der telefonisch unter 
der Tel. 12630 erreichbar ist.

Herzlichen Glückwunsch
Frau Kadira Sejdinovic, vollendet am 25.04.2017 
ihr 78. Lebensjahr.

Die Gemeinde gratuliert der Jubilarin recht herzlich 
und wünscht ihr für die weitere Zukunft alles Gute.

Thomas Engesser
Bürgermeister
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Geschwindigkeitsmessungen 
in Dettenhausen

Vom Landratsamt Tübingen werden regel-
mäßig Geschwindigkeitsmessungen in den 
Tempo-30-Zonen und an der L 1208 vor-
genommen. 

Die Messergebnisse vom März 2017 sind nachfolgend 
aufgeführt.
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Anmeldung zur Kernzeitbetreuung  
und zur flexiblen Nachmittagsbetreuung 
an der Schönbuchschule Dettenhausen 
für das Schuljahr 2017/2018

Anmeldung nur im Rathaus möglich!

Ab Montag, 24.04.2017 sind die Anmeldeformulare im 
Rathaus bei Frau Wittmann, Zimmer 2.11, bei den Be-
treuungskräften der Kernzeitbetreuung, bei Frau Streit 
im Sekretariat der Schönbuchschule sowie auf unserer 
Homepage www.dettenhausen.de - eBürgerservice – 
Formulare erhältlich.

Grundschülerinnen und Grundschüler können ab 7.00 
Uhr vor dem Unterricht und bis 13.00 Uhr nach dem 
Unterricht von Montag bis Freitag in der Kernzeitbetreu-
ung betreut werden.

Die Flexible Nachmittagsbetreuung kann 
von Montag bis Freitag von 13.00 – 14.30 Uhr bzw. 
von Montag bis Donnerstag von 13.00 – 17.00 Uhr 
in Anspruch genommen werden.

Da die Aufnahmezahl begrenzt ist, bitten wir um recht-
zeitige Abgabe der Anmeldeformulare im Rathaus bei 
Frau Wittmann.

Bitte beachten Sie, dass die Anmeldung bei den Be-
treuungskräften direkt in der Kernzeit nicht möglich ist.

Kostenfreie und  
unabhängige Erstberatung

Energieberatung  
im Rathaus

Noch freie Beratungstermine am 02.05.2017

Die Agentur für Klimaschutz bietet kostenlose und neu-
trale Erstberatungen von ausgebildeten Fachkräften zu 
Wärmedämmung und Heizungsanlagen auch in unserer 
Gemeinde an. Ratsuchende Bürgerinnen und Bürger er-
halten bei den Beratungsterminen eine erste Grobein-
schätzung der zu empfehlenden Maßnahmen, Hinweise 
zur Energieeinsparung und zu möglichen Förderungen 
sowie Tipps zur Umsetzung. Nutzen Sie diese Angebote!

Nächste Termine:
Dienstag: 16.05. und 30.05.2017

Terminvereinbarung:
Frau Walker, Bauverwaltungsamt, Tel. 07157 126-32
E-Mail: liane.walker@dettenhausen.de

Das Landratsamt 
informiert

Kompostieren 
spart Gebühren

Komposter-Aktion des 
Abfallwirtschaftsbetriebs 
am 28. und 29. April 2017

Zum Frühjahrsbeginn freuen sich nicht nur Gartenbesit-
zer und -nutzer, sondern auch die wärmeliebenden Rot-
tetierchen und „Vollzeit-Mineralisierer“ im Kompost über 
wärmere Temperaturen. Jetzt schmecken den Rottetier-
chen Gemüsereste, Obstschalen und Kaffeefilter. Daraus 
kann wertvoller Kompost entstehen. Tipps zum Kompos-
tieren gibt es auch in diesem Jahr wieder vom Abfall-
wirtschaftsbetrieb des Landkreises Tübingen im Rahmen 
einer Komposter-Aktion am Freitag, 28. April 2017 von 
8:00 - 16:30 Uhr und Samstag, 29. April 2017 von 8:00 
- 11:45 Uhr beim Entsorgungszentrum in Dußlingen, Im 
Steinig 61. 

Geboten werden Komposter und Beratung samt Infobro-
schüren, güteüberwachter Kompost vom Komposthof 
Pfullingen (30 Liter sind kostenlos), Strauch- und Baum-
holzhäcksel vom Maschinenring Zollernalb-Tübingen e.V. 
als Mulch- oder Strukturmaterial und Kompostwürmer 
aus der eigenen Wurmfarm. Es wird gebeten, entspre-
chende Gefäße, Säcke oder ggf. einen Anhänger mit-
zubringen. Dabei werden auch wieder die bewährten 
Holzkomposter von der Werkstatt für Behinderte Men-
schen (WfBM) in Gomaringen sowie Vorsortiergefäße für 
Bioabfall verkauft. 

Informationen gibt es auf der Internetseite des Abfallwirt-
schaftsbetriebs (www.abfall-kreis-tuebingen.de) und beim 
Entsorgungszentrum in Dußlingen sowie unter Tel. 07071 
207-1311. 
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Abfuhrtermine und Öffnungszeiten

Biotonne Problemstoffsammelstelle
Mittwoch, 03.05.2017 Freitag, 21.04.2017
Dienstag, 16.05.2017 15:00 – 17:00 Uhr

Restmüll Häckselgut-Lagerplatz
Mittwoch, 26.04.2017 Montag - Samstag
Mittwoch, 10.05.2017 8:00 – 20:00 Uhr

Gelber Sack
Freitag, 21.04.2017
Freitag, 05.05.2017

Müllwecker
Gerne informiert Sie der Abfallwirtschaftsbetrieb nach 
einer Registrierung auf www.abfall-kreis.tuebingen.de 
per E-Mail rechtzeitig vor der Leerung Ihrer Abfall-
behälter bzw. vor der Sammlung spezieller Abfälle.

Das Landratsamt informiert

Veranstaltungen des  
Landkreises Tübingen 2017 

Jahresprogramm jetzt erhältlich

Auch in diesem Jahr lädt der Landkreis Tübingen wie-
der zu zahlreichen kulturellen Veranstaltungen in der 
Glashalle des Landratsamts und an weiteren Orten im 
Kreisgebiet ein. Dazu zählen die traditionellen Kunst-
Salons mit Bildender Kunst, Musik und Lyrik, Ausstellun-
gen, Vorträge, Diskurse und Konzerte. Die Schwerpunkte 
der diesjährigen Veranstaltungen liegen auf den Themen 
Erinnerungskultur und Integration. Das Programm wird 
zum Download auf der Internetseite des Landkreises 
Tübingen (www.kreis-tuebingen.de) angeboten. Darüber 
hinaus ist es in der Glashalle des Landratsamts oder 
beim Bürgerbüro erhältlich. Auf Wunsch kann man sich 
das Programm auch zuschicken lassen (Tel. 07071/207-
5203, E-Mail kultur@kreis-tuebingen.de). 

Schulnachrichten

Schönbuchschule
Grundschule Dettenhausen

Herzliche Einladung zum Bücherflohmarkt
Am Samstag, 29. April 2017, findet von 9.00 Uhr bis 
12.00 Uhr der nächste Bücherflohmarkt statt. Für das 
leibliche Wohl ist gesorgt. Es gibt wieder Kaffee- und 
Kuchen. 
Heidi Brauneisen
Schulleiterin 


